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Gerechtigkeit und Menschenwürde

Jeden kann es treffen! Gute Ausbildung, Flexibilität und Berufserfahrung sind keine Garantie mehr für eine Arbeitsstelle. In den Betrieben und in der Arbeitswelt erleben wir Verunsicherung, Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, nicht schnell genug oder gut genug gebildet zu sein. Arbeitsplätze sind abhängig von der Stimmung an den Börsen und werden von den Aktienkursen her berechnet. Mit Ausgliederung und Privatisierung werden die Bilanzen geschönt. Wichtige soziale Bereiche werden ökonomisiert.

„Ene mene mu und weg bist du!“ Nicht wenige erleben heute ein Klima das geprägt ist von Konkurrenz und Neid, in dem geradezu systematisch schikaniert wird. Das Betriebsklima ist nicht selten geprägt von Angst, Konkurrenz und dem Wunsch, selbst zu überleben. Das äußert sich zunehmend im Mobbing. Mobbing ist eine Form offener oder subtiler Gewalt gegen Personen über einen längeren Zeitraum mit dem Ziel der sozialen Ausgrenzung. ArbeitnehmerInnen erkranken und erleiden Depressionen oder der Versuch der Bewältigung endet in der Sucht.
Für viele Menschen entscheiden sich Glück und Unglück, Sinn und Sinnleere auch am Arbeitsplatz. Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit bereitet ein Klima der Resignation, Apathie, Hilflosigkeit und der fehlenden Perspektiven. Am Arbeitsplatz geht es um Fragen der Arbeitsbedingungen, der Existenzsicherung, der Chancen und Belastungen, der Absicherung bei Krankheit oder im Alter.

Kriterien für prekäre Arbeit: 

· „niedriges und nicht kalkulierbares Einkommen, 
· ungenügender sozialer Schutz, 
· unkalkulierbare Arbeitsplatzsicherheit, 
· schwindende Planbarkeit der Arbeitszeit, 
· mangelnde Einbindung und Mitbestimmung, 
· keine Aufstiegs- und Bildungschancen im Betrieb, 
negative Auswirkungen auf Gesundheit, Altersicherung, Familiengründung …“[1]
Der Grundsatz der Menschenwürde wird meist nicht bestritten. Und doch sind Umfang und Reichweite umstritten. Die Würde des Menschen wird praktisch oft auf schreckliche Weise verletzt, aber auch in der Theorie negiert. Im deutschen Sprachraum geben Buchtitel wie „Die Würde des Menschen ist antastbar“ (F.J. Wetz), ebenso wie kritische Zeitungsartikel mit dem Titel „Die Würde des Menschen war unantastbar“ Zeugnis. Gelten Menschenwürde und Gerechtigkeit für den Bereich der Arbeit und der Wirtschaft? 

Schrei nach Gerechtigkeit

Gegenwärtig gibt es einen lauten Schrei nach Gerechtigkeit und eine hohe Sensibilität für Ungerechtigkeit. Kriegswirren, Asylanten, Arbeitslose, Behinderte, Zweidrittel-Gesellschaft, Verletzung der Menschenrechte, die Abhängigkeit der „dritten“ und „vierten“ Welt von den reichen Ländern des Nordens, Diskriminierung der Frau, Probleme der Landwirtschaft, Gerechtigkeit für die Familien und für die Kinder, Steuergerechtigkeit, Privilegienwirtschaft, Arbeitszeit, Lohnabschlüsse, huma​ne Arbeitsbedingungen, ökologische Ungerechtigkeit gegenüber den nächsten Generationen sind nicht bloß Schlagworte, sondern mit vielen menschlichen Schicksalen verbunden. Gerechtigkeit für alle wird gefordert. Viel schwieriger als die Anklage des Unrechts ist jedoch die positive Realisierung von Gerechtigkeit. Das Aufdecken von Unrecht und die Kritik an menschenverachtenden Handlungen, Strukturen und Systemen verirren sich nicht selten in einem Labyrinth, weil jede konkrete Realisierung von Gerechtigkeit ad absurdum geführt wird. Die Frage nach Recht und Unrecht wird in der Folge ähnlich der Frage nach dem Wetter eine Position des Geschmacks. Die Unterscheidung zwischen Humanität und Barbarei, zwischen sittlichen Prinzipien und verbrecherischen Grundsätzen liegt dann auf der Ebene der bloßen Emotion oder des Durchsetzungsvermögens. 

Recht auf Arbeit

„In vielen Fällen sind die Armen das Ergebnis der Verletzung der Würde der menschlichen Arbeit, da sowohl ihre Möglichkeiten beschränkt werden (Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung) als auch die Rechte, die sich aus ihr ergeben.“[2] Jesus Christus hat der Arbeit eine einzigartige Würde verliehen. „Daraus ergibt sich für jeden Einzelnen sowohl die Verpflichtung zu gewissenhafter Arbeit wie auch das Recht auf Arbeit; Sache der Gesellschaft aber ist es, nach jeweiliger Lage der Dinge für ihren Teil behilflich zu sein, dass ihre Bürger Gelegenheit zu ausreichender Arbeit finden können. Schließlich ist die Arbeit so zu entlohnen, dass dem Arbeiter die Mittel zu Gebote stehen, um sein und der Seinigen materielles, soziales, kulturelles und spirituelles Dasein angemessen zu gestalten - gemäß der Funktion und Leistungsfähigkeit des Einzelnen, der Lage des Unternehmens und unter Rücksicht auf das Gemeinwohl. Da der Wirtschaftsprozess im Allgemeinen auf Arbeitsvereinigung beruht, ist es unbillig und menschenunwürdig, ihn so zu gestalten und zu lenken, dass irgendwelche Arbeitenden zu Schaden kommen.“[3]
Leistbares Wohnen

Das Wohnen in gesicherten Verhältnissen gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen und kann als eine elementare Voraussetzung gelingenden menschlichen Lebens angesehen werden. In rechtlicher Hinsicht gilt das Recht auf eine Wohnung als ein fundamentales Menschenrecht. „Es muss also alles dem Menschen zugänglich gemacht werden, was er/sie für ein wirklich menschliches Leben braucht, wie Nahrung, Kleidung und Wohnung ...“, so das Zweite Vatikanische Konzil (GS 26). Erfolge und Defizite im Wohnungsbereich wirken sich unmittelbar auf die Lebensqualität in einem Gemeinwesen aus. Wenn sich z.B. junge Familien Wohnungen am Ort nicht leisten können, ziehen sie weg. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf Kindergärten und Schulen, das verändert in relativ kurzer Zeit das soziale, kulturelle und auch politische Leben in einer Gemeinde. Mit der Wohnungspolitik wird auch das Verhältnis zwischen den Generationen belastet oder gefördert. 

Zu den gesellschaftlichen Kontexten des Wohnens gehören neben wirtschaftlichen und technischen Aspekten ökologische Vernetzungen. Die architektonische Gestaltung der Polarität von Außen- und Innenräumen sowie die Situierung in Dörfern oder Stadtteilen haben massive Auswirkungen auf das Verständnis von Individualität, Freiheit und Öffentlichkeit, aber auch auf Kommunikationsformen und demokratische Partizipation. Deswegen besteht ein öffentliches Interesse an der Regelung der Verteilung dieses Gutes, das nicht allein dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen werden kann.

Bildung als Menschenrecht

Gerechtigkeit ist ein Schlüsselwort des heutigen gesellschaftlichen Grundgefühls und das gilt auch für die Bildungslandschaft. Welche Chancen haben die Kinder? Welche Rolle spielt die soziale Herkunft für Aufstiegschancen? Sind Unterschiede in den Bildungsangeboten gleich Diskriminierungen? Sozialer Status und Ausschöpfen von Bildungschancen bedingen einander in hohem Maße. In der Nachfolge der Botschaft Jesu bedeutet Bildungsgerechtigkeit nicht nur die Forderung nach gleichem Recht für alle, entsprechend den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes, sondern vor allem die Beseitigung von gesellschaftlich geprägten Benachteiligungen. - Ziele von Bildungsreformen sind es häufig, die Kinder und Jugendlichen beschäftigungsfähig zu machen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Zielvorstellungen gehen auch in die Richtung, dass Bildung ökonomisch sein und effizienter werden muss. Manche träumen auch davon, dass Bildung ein Sektor ist, in dem man auch fette Gewinne machen kann, also Privatisierung von Bildung. Es geht darum den Wettbewerb zu stimulieren. Gegen den Wettbewerb in unserer Gesellschaft darf man fast nichts mehr sagen. Wettbewerb ist so wie in anderen Zeiten die höchste religiöse Instanz und gegen Wettbewerb etwas zu sagen ist sozusagen säkulare Gotteslästerung. 

Gerechtigkeit in der Bildung stellt die Frage nach den Zielen. Wenn in einer Schule von allen gleich ein ziemlich niederes Niveau gemeinsam realisiert werden würde, so wäre das noch nicht Gerechtigkeit. Bildung im christlichen Sinn verstanden wurzelt in einem lebendigen Interesse an der Welt, das aus dem Staunen, der Achtung und der Dankbarkeit kommt. Achtsamkeit, soziales Verantwortungsbewusstsein und Engagement, gelebte Solidarität,  vielfältige Beziehungsfähigkeit und Weltoffenheit sind grundlegende Ziele einer Persönlichkeitsbildung. Letztlich bleibt jedes Verständnis von Bildung eindimensional und ungerecht, wenn diese nicht als Entfaltung der Gottebenbildlichkeit eines jeden verstanden wird.

Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, das Recht zu lernen und jeder Mensch ist bildungsfähig (vgl. Art. 28 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes). Bildung ermöglicht  Selbstbestimmung für jeden und jede. Der formale Ausbildungsweg ist so zu gestalten und zu verändern, dass jedes Kind entsprechend seinen sozialen und kognitiven Fähigkeiten als Vielfalt und Bereicherung respektiert wird, anstatt das vermeintliche „Anderssein“ zum Grund des Ausgrenzens und Aussonderns zu machen.

Bildung ist ein Schlüssel zur Armutsvermeidung. Die weitere Schullaufbahn soll vom Talent der Kinder, nicht von der (sozialen) Herkunft der Eltern abhängen. Eine sozial durchlässige Schule ist unerlässlich. Bildung ist Schlüssel für erfolgreiche Integration: Daher muss Migrantinnen und Migranten grundsätzlich gleicher faktischer Zugang zu Schul- und Bildungseinrichtungen gewährleistet werden. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund haben viele Stärken und Talente und auch eine hohe Lernmotivation. Das Beherrschen der Sprache ist Voraussetzung für eine gelingende Schul- und Berufsausbildung. 
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